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1. Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

 Die Nutzungsplanung in Andermatt hat in den letzten Jahren verschiedene 

Revisionen erfahren.  

1.2 Historik 

Gesamtrevision 2011 Die Gesamtrevision der Nutzungsplanung wurde vom Regierungsrat mit Be-

schluss Nr. 2011-749 R-362-30 am 6. Dezember 2011 genehmigt.  

Ergänzung Nutzungs-

planung 2013 

Die Nutzungsplanung wurde im Jahr 2013 mit grossflächigen Skiinfrastruk-

turanlagen ergänzt. Diese sehen einen Ausbau der Skigebiete zwischen 

Andermatt und Oberalppass vor. Die ergänzte Nutzungsplanung Skiinfra-

struktur wurde durch den Regierungsrat des Kantons Uri am 18. Juni 2013 

(RRB Nr. 2013-364 R-362-30) mit Vorbehalten genehmigt. Mehrheitlich soll-

ten die grossflächigen Ausscheidungen der Wintersportzone reduziert wer-

den. Dies aufgrund der konkreteren Bau- und Anlagenprojekte.  

Teilrevision 

Nutzungsplanung  

2015 aufgrund PBG 

Aufgrund der geänderten Bestimmungen des kantonalen Planungs- und 

Baugesetzes (PBG) im Jahre 2012 wurden die Gemeinden angehalten, ihre 

kommunale Bauordnung auf das kantonale PBG abzustimmen. Die Bau- 

und Zonenordnung (BZO) wurde daraufhin angepasst. Die Revision des 

Nutzungsplans erfolgte ebenfalls aufgrund der neuen BZO und des PBGs. 

Mehrheitlich wurden jedoch formelle Anpassungen in der BZO vorgenom-

men. 

Die Teilrevision der Nutzungsplanung wurde am 26. Februar 2015 von der 

Dorfgemeinde beschlossen. Mit Beschluss Nr. 2015-274 R-362-30 am 28. April 

2015 wurde die Teilrevision vom Regierungsrat genehmigt.  

1.3 Beweggründe für die Teilrevision 2016+ 

Umsetzung  

Genehmigungs- 

vorbehalte 

Innerhalb der Teilrevision von 2015 wurden die Anliegen respektive die 

Vorbehalte der Nutzungsplanung Skiinfrastruktur aus dem Jahr 2013 nur 

teilweise berücksichtigt. Dies vor allem aufgrund der Skiinfrastrukturen, wel-

che zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig geplant und festgelegt wa-

ren. Die Reduktion der Wintersportzone erfolgt nun innerhalb der Teilrevisi-

on 2016+ und aufgrund konkreteren Projekte.  

Dringliche  

Anpassungen und  

Gesuche 

Ebenfalls werden in der Teilrevision 2016+ weitere dringliche Anpassungen 

innerhalb der Nutzungsplanung vorgenommen. Diese Anpassungen            

beruhen auf verschiedenen Ein- und Umzonungsgesuchen, die in der Zwi-

schenzeit eingegangen sind. 
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1.4 Arbeitsorganisation 

 Im Sommer 2016 hat der Gemeinderat Andermatt mit den Revisionsarbei-

ten gestartet. Der Gemeinderat besteht ausfolgenden Mitgliedern: 

 

Yvonne Baumann* Gemeindepräsidentin Kirchgasse 10 

Peter Baumann Vizepräsident Gotthardstrasse 68 

Jost Meyer Sozialvorsteher Gemsstockstrasse 209 

Wolfangang Baumann Mitglied Bodenstrasse 21 

Edwin Hofer Mitglied Mariahilfweg 15 

Martin Jörg* Gemeindeschreiber Gemsstockstrasse 12 
 

  

Die fachliche Begleitung erfolgt durch: 

• Ivo Kuster* und Mario Roth*, Remund + Kuster Büro für Raumplanung 

AG 
  

*Vorbereitungsgruppe (Vorbereitung der Vorlagen für den Gemeinderat) 

  

 

1.5 Vorgehen/bisheriger Ablauf 

 Gemäss den übergeordneten gesetzlichen Grundlagen ist für die Teilrevisi-

on der Nutzungsplanung 2016+ folgender Ablauf vorgesehen. 

 

Entwurf Der Entwurf der Nutzungsplanung wurde durch den Gemeinderat, zu-

sammen mit dem Raumplanungsbüro erarbeitet. 

Kantonale 

Vorprüfung 

Die Unterlagen der Teilrevision wurden am 4. April 2017 der Justizdirektion 

zur fakultativen Vorprüfung eingereicht. Am 11. Juli 2017 wurde der Vor-

prüfungsbericht der Gemeinde zugestellt. 

Mitwirkung und  

Öffentliche Auflage 

Das Mitwirkungsrecht der Bevölkerung ist zu gewährleisten (Art. 43 Abs. 5 

PBG) und der Nutzungsplan 30 Tage öffentlich aufzulegen (Art. 43 Abs. 1 

PBG). Die beiden Verfahrensschritte werden gleichzeitig mit der Publikati-

on im Amtsblatt durchgeführt. 

Offene  

Dorfgemeinde 

Der Nutzungsplan wird von der Gemeindeversammlung genehmigt.  

(Art. 42 PBG) Die Bauordnung wird von der Gemeindeversammlung erlas-

sen (Art. 17 Abs. 1 PBG). 

Genehmigung durch 

den Regierungsrat 

Die Nutzungspläne sind durch den Regierungsrat (Art. 17 Abs. 1) zu ge-

nehmigen (§ 44 Abs. 1 PBG). 
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2. Grundlagen 

2.1 Rechtskräftige Nutzungsplanung 

Änderungen Die Gemeinde Andermatt hat die Nutzungspläne aufgrund des überge-

ordneten Rechts überarbeitet und der Regierungsrat hat die Nutzungspla-

nung als recht- und zweckmässig genehmigt (28. April 2015).  

Rechtskräftige 

Dokumente 

Es bestehen folgende rechtskräftige Unterlagen: 

• Nutzungsplan Siedlung, Mst. 1:2‘500 

• Nutzungsplan Dorfkern, Mst. 1:1’000 

• Nutzungsplan Landschaft Teil Nord, Mst. 1:10‘000 

• Nutzungsplan Landschaft Teil Süd, Mst. 1:10‘000 * 

• Bau- und Zonenordnung (BZO) 

• Erläuterungsbericht gem. 47 RPV 

 

Diese Grundlagen bilden die Basis für die vorliegende Teilrevision der Nut-

zungsplanung. 

 
* Der Nutzungsplan Landschaft Teil Süd erfahrt in der vorliegenden Teilrevision 2016+ keine 

Änderungen und wird deshalb nicht beigelegt. 

 

 

2.2 Gastronomie ausserhalb Bauzone 

Zone für Sport- 

und Freizeitanlagen 

 

 

Arbeitspapier ARE 

«Gastronomie- 

betriebe» ausserhalb 

der Bauzone 

Die Gemeinde Andermatt hat für die Realisierung von neuen Gastrono-

miebetrieben in der Nutzungsplanung entsprechende Zonen für Sport- und 

Freizeitanlagen geschaffen und Flächen ausgeschieden. Neben den nut-

zungsplanerischen Rahmenbedingungen sind unter gewissen Vorausset-

zungen auch weitere Betriebe ausserhalb der Zone für Sport- und Freizeit-

anlagen zulässig. 

Das Amt für Raumentwicklung des Kantons Uri hat dazu ein Arbeitspapier1 

erarbeitet, welches die Thematik von Gastronomiebetrieben in den Intensi-

verholungsgebieten aufzeigt. Dabei wird zwischen Bergrestaurants, Pisten-

beizli, Fahrnisbauten/Schneebars (auch bei bestehenden Bergrestaurants) 

sowie neuen Gastronomiebetrieben unterschieden. Es bildet mitunter die 

Beurteilungsgrundlage für neue Gesuche. Um die Situation beurteilen zu 

können, wurden gemeinsam mit der Gemeinde die bestehenden Betriebe 

aufgelistet und mit Ergänzungsmöglichkeiten erweitert.  

                                                      
1 Arbeitspapier Bauen ausserhalb Bauzonen, Gastronomie in Intensiverholungsgebieten (in Andermatt), Amt für Raumentwick-

lung Kanton Uri, 24. Mai 2016 (siehe Anhang) 
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3. Nutzungspläne 

3.1 Mehrwertabgabe  

Neue Bestimmungen 

im kantonalen PBG 

Am 21. Mai 2017 hat das Urner Stimmvolk mit 67.03% Ja-Stimmen den Än-

derungen im Planungs- und Baugesetzt (PBG) zugestimmt. Der Regierungs-

rat hat die Änderungen auf den 1. Juni 2017 in Kraft gesetzt. Unter ande-

rem wurde der Ausgleich von Planungsvorteilen im PBG aufgenommen. 

Die sogenannte Mehrwertabgabe entsteht bei Einzonungen oder Umzo-

nungen mit besseren Nutzungsmöglichkeiten. Die Abgabe beträgt 20% des 

Mehrwerts. Ob eine Mehrwertabgabepflicht besteht, entscheidet das Amt 

für Raumentwicklung nach der Genehmigung des Nutzungsplans. Voraus-

sichtlich betrifft dies die geplanten Umzonungen Nr. 4 „Haus Bonetti“, Nr. 5 

„Liegenschaft Zaugg Poststrasse“ und Nr. 6 „Betagten- und Pflegeheim Ur-

sern“. Besteht eine Mehrwertabgabepflicht, veranlagt das Amt für Steuern 

deren Abgabe nach der Verordnung über die steueramtliche Schätzung 

der Grundstücke (Schätzungsverordnung).  

Die detaillierten Bestimmungen sind unter Art. 45d ff. PBG zu finden. 

  

3.2 Bauzonenanpassungen 

Änderungen 1 - 3 Die vorgesehenen Änderungen Nr. 1 - 3 sind gemäss kantonaler Vorprü-

fung aus rechtlichen Gründen nicht genehmigungsfähig (vgl. Anhang B 

und C).  

 

 

Änderung Nr. 4 Haus Bonetti 

Alt: WG3 

Neu: Kernzone 2 

Fläche: ca. 1’218 m² 

 Das Grundstück Parz. Nr. 84 (Bonetti Haus) liegt gemäss rechtskräftigem Zo-

nenplan teilweise in der WG3, Kernzone 2 und Landwirtschaftszone. Das 

Bonetti Haus diente früher als relativ einfache und günstige Pension, sie 

wird derzeit als Personalhaus für Mitarbeiter des Hotels Chedi genutzt. 

Langfristig sollen auf dem Areal Bonetti Haus neue Gebäude entstehen. 

Dazu ist eine Erweiterung der Kernzone zulasten der WG3 sinnvoll. Die Kern-

zone würde das eher flache Grundstück umfassen.  

Im Bereich des heutigen „Bonetti Hauses“, in Richtung Ost nach West, quert 

ein eingedoltes Fliessgewässer die Parzelle, welches in den Fleischacher-

bach mündet. 
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Ausschnitt Änderungsplan Ausschnitt Entwurf Nutzungsplan 

  

  

Behandlung Eine Umzonung/Umlagerung gemäss Gesuch ist zweckmässig. Im flachen 

Teil der Liegenschaft wird dann die Kernzone 2 massgebend sein, im Teil 

mit Hanglage die Wohn- und Gewerbezone WG3. Neben der Umzonung 

werden die Bauzonen der Parzelle Nr. 84 mit einer 

Quartiergestaltungsplanpflicht überlagert. Es werden dazu Richtlinien im 

Anhang der Bau- und Zonenordnung aufgeführt.  

Folgende Themen werden darin behandelt: Erschliessung des Grundstücks 

und Erschliessung der Trögligasse, Umgang mit dem eingedolten Gewässer 

und Sicherung des Raumes für eine Offenlegung sowie ein Anschluss ans 

Fernwärmenetz.  

 

 

Änderung Nr. 5 Liegenschaft Zaugg Poststrasse 

Alt: Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (OE) 

Neu: Wohnzone W4 

Fläche: 1'121 m² 

 Das Grundstück Nr. 1049 befindet sich im privaten Eigentum und liegt heu-

te in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Es besteht das Interesse, 

das Grundstück mit einem neuen Wohnhaus zu überbauen. Es wird das 

Gesuch gestellt, das Grundstück in die Wohnzone 4 (W4) umzuzonen. 
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Ausschnitt Änderungsplan Ausschnitt Entwurf Nutzungsplan 

  

  

Behandlung Die Realisierung von privaten Wohnbauten in der Zone OE ist nicht zulässig. 

Nachdem das Grundstück für eine öffentliche Nutzung nicht gebraucht 

wird, soll eine Umzonung erfolgen. 

Die Nachbarparzellen nördlich und westlich befinden sich in der 

Tourismuszone B(TB) mit einer zulässigen Fassadenhöhe traufseitig von 23,5 

m. Südlich der Parzelle befindet sich eine Kernzone 1 mit einer zulässigen 

Fassadenhöhe traufseitig von 7,5 m.  

Die Parzelle Nr. 1049 des Gesuchstellers befindet sich im Übergang 

zwischen Tourismuszone B und Kernzone. Im vorliegenden Entwurf wird 

daher eine Wohnzone W4 vorgeschlagen, mit einer Fassadenhöhe 

traufseitig von 16,00 m. Mit dieser Zone kann ein entsprechender Übergang 

von der Tourismuszone TB zur Kernzone gewährleistet werden. 

 

 

 

Änderung Nr. 6 Betagten- und Pflegeheim Ursern 

Alt: Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (OE)/Wohnzone W3 

Neu: Wohnzone W4 

Fläche: 889 m² (OE) / 942 m² (W3) 

 Das Altersheim soll von der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen in eine 

Wohnzone umgezont werden. 
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Ausschnitt Änderungsplan Ausschnitt Entwurf Nutzungsplan 

  

  

Behandlung Die Parzelle Nr. 639 gehört einer Stiftung der Einwohnergemeinden 

Andermatt, Hospental und Realp, der Korporation Ursern sowie der 

Bürgergemeinde Andermatt. Das neue Seniorenzentrum Ursern befindet 

sich zur Zeit in Ausführung, am Standort Ecke Gotthardstrasse / Poststrasse. 

Das Seniorenzentrum Ursern fasst die Alters- und Gesundheitsversorgung 

des ganzen Urserntals an einem einzigen, zentralen Ort zusammen. Das 

Seniorenzentrum umfasst insgesamt 30 Seniorenzimmer und zwei 

Ferienstudios. 

Die bisherige Parzelle Nr. 639 wird für öffentliche Zwecke nicht mehr 

benötigt und soll deshalb einer anderen Zone zugewiesen werden. Die 

Parzelle Nr. 639 ist umgeben von Tourismuszone C (TC) im Norden, 

Tourismuszone B (TB) im Osten und Süden und von der Wohnzone W3 im 

Westen. Die Zuordnung in eine Tourismuszone ist nicht zweckmässig, da 

diese mit einer Quartiergestaltungsplanpflicht belegt sind und auch 

rechtskräftige QGP’s vorhanden sind. Eine Anpassung dieser QGP’s ist nicht 

beabsichtigt. Es wird deshalb vorgeschlagen, die Parzelle Nr. 639 als 

Wohnzone W4 festzusetzen. In diesem Zusammenhang soll mit der 

Nachbarliegenschaft Parzelle Nr. 522 einen Zonenübergang von der 

Tourismuszone zur Wohnzone W3 geschaffen und die Höhenabwicklung 

abgestuft werden.  
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Änderung Nr. 7 Zone für Sport- und Freizeitanlagen Gütsch 

Alt: Landwirtschaftszone (L)  

Zone für Sport- und Freizeitanlage (SF)  

Neu: Zone für Sport- und Freizeitanlage (SF)  

Landwirtschaftszone  

Fläche: 3'948 m² 

 Aufgrund von geänderten Projekten für Skianlageninfrastrukturen muss die 

Zone für Sport- und Freizeitanlagen angepasst werden. 

  

Ausschnitt Änderungsplan Ausschnitt Entwurf Nutzungsplan 

  

  

Behandlung Die Umlagerung der Zone für Sport- und Freizeitanlagen basiert auf den 

angepassten Projekten der Bahnen und des Restaurants. Die Umlagerung 

erfolgt flächengleich, damit besteht noch entsprechender Spielraum für 

die Bergstation der Verbindung Göschenen-Gütsch. 

Verkleinerung  

der Zone 

Die Zone für Sport- und Freizeitanlagen Gütsch ist gemäss RRB Nr. 2013-364 

R-326-30 zu verkleinern und auf die Fläche der notwendigen Bauten und 

Anlagen zu beschränken. Diese Anpassung hat sich innert drei Jahren 

nach dem vom Regierungsrat zu genehmigenden Quartiergestaltungsplan 

zu richten.  
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3.3 Änderung Nutzungsplan Dorfkern 

 Kirchgasse 4, Dorfkern Andermatt 

Alt: Lokales Kulturobjekt Nr. 64 im Kernzonenplan 

Neu: Kein Kulturobjekt 

 Das Objekt (Kirchgasse 4) befindet sich im lokalen Kulturobjektverzeichnis, 

jedoch nicht im kantonalen Schutzinventar. Da sich ein neues Bauprojekt 

gut ins Ortsbild einpassen wird, kann das Objekt (KO 64) aus dem lokalen 

Kulturobjektverzeichnis entlassen werden. 

  

Ausschnitt Änderungsplan Ausschnitt Entwurf Nutzungsplan Dorfkern 

  

  

Behandlung Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 18.01.2017 der Entlassung vom 

Kulturobjekt KO64 aus dem Verzeichnis zugestimmt (Anpassung Nutzungs-

planung Dorfkern sowie Anhang 5 der Bau- und Zonenordnung notwen-

dig). 
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3.4 Änderungen Zone für Wintersport 

 Mit der regierungsrätlichen Genehmigung der Teilnutzungsplanung 

Skiinfrastrukturanlagen vom 18. Juni 2013 wurde durch den Regierungsrat 

betreffend Zone für Wintersport folgende Auflagen gemacht, die innert 

drei Jahren zu berücksichtigen sind: 

 Beschluss Ziffer 1c (S. 5) 

Beschlüsse 

des Regierungsrates 

Die Gemeinde Andermatt wird angewiesen, im Teilzonenplan 

Skiinfrastrukturanlagen die Zone für Wintersport spätestens innert drei 

Jahren nach Rechtskraft des seilbahnrechtlichen PGV-Entscheids 1. Stufe 

des Bundesamts für Verkehr (BAV) zu verkleinern. Die Verkleinerung hat sich 

nach den definitiv festgelegten Standorten der Fernsprenganlagen zu 

richten, die aus dem BAV noch zu genehmigenden Detailprojekt Nr. 38 

hervorgeht. 

 Beschluss Ziffer 1 f (S. 5/6) 

 Die Gemeinde Andermatt wird angewiesen, im Teilzonenplan 

Skiinfrastrukturanlagen die Zone für Wintersport spätestens innert drei 

Jahren nach Rechtskraft des seilbahnrechtlichen PGV-Entscheids 1. Stufe 

des BAV im Gebiet Schneehühnerstock-Fellilücke-Oberalppass zu 

verkleinern. Die Verkleinerung hat sich nach der der definitiv festgelegten 

Pistenführung der Piste 9A zu richten, die aus dem vom BAV noch zu 

genehmigenden Detailprojekt Nr. 8 hervorgeht (gemäss Ziffer 1.8 der 

Vereinbarung vom 9 Januar 2013 betreffend seilbahnrechtliches 

Konzessions- und Plangenehmigungsverfahren Skiinfrastrukturanlagen 

Urserntal-Oberalp). 

 Beschluss Ziffer 1 k (S. 7) 

 Sofern die Gemeinde Andermatt die Auflagen dieses Beschlusses nicht 

fristgerecht umsetzt, erlässt der Regierungsrat einen kantonalen 

Nutzungsplan nach Artikel 11 PBG. 

 Im Rahmen der vorliegenden Revision werden im Sinne des RRB vom 18. 

Juni 2013 folgende Bereinigungen vorgenommen: 

Fernsprenganlagen 

(Zone für Wintersport) 

Die Standorte der Fernsprenganlagen im Gebiet Nätschen / Gütsch / 

Schneehühnerstock / Oberalp werden auf die heute bekannten Standorte 

reduziert. 

Hingegen sind im Gebiet Gurschen / Gemsstock noch keine 

weitergehenden Erkenntnisse vorhanden betreffend Fernsprenganlagen. 

Im Gebiet Gurschen / Gemsstock soll daher eine Fristverlängerung für die 

Reduktion der Fernsprenganlagen-Standorte beantragt werden. 

Skipisten  

(Zone für Wintersport) 

Die Skipisten im Gebiet Schneehühnerstock-Fellilücke-Oberalp werden 

reduziert. 
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Die reduzierte Zone für Wintersport im Nutzungsplan 2016+ umfasst ca. 264 

ha. Damit wird die rechtskräftige Zone für Wintersport im Gebiet 

Schneehühnerstock-Fellilücke-Oberalp um ca. 80 ha oder 23 % reduziert. 

3.5 Änderungen Gefahrenzonen 

Absicht Die Gesetzgebung über die Raumplanung, den Wasserbau und den Wald 

verpflichten den Bund, die Kantone und die Gemeinden grundsätzlich 

dazu, die Naturgefahren bei ihren raumwirksamen Tätigkeiten zu 

berücksichtigen. Konkret heisst dies, dass bei Erstellung von 

Nutzungsplänen der Gemeinden, die Naturgefahren und deren 

Auswirkungen bekannt sein müssen und dass diese Informationen in den 

Nutzungsplänen dargestellt werden. 

Richtlinien Die Kommission Naturgefahren des Kantons Uri hat «Richtlinien zur 

Ausarbeitung von Gefahrenkarten und Gefahrenzonenplänen», datiert 

vom 4. Dezember 2001, ausgearbeitet. 

 Gefahrenkarte 

Grundlagen: 

Gefahrenkarte 

Die Gefahrenkarte dient als Grundlage, d. h. sie wird vorgängig zur 

Nutzungsplanrevision erstellt oder überarbeitet. Die Erarbeitung der 

Gefahrenkarte erfolgt in Zusammenarbeit mit den kantonalen Fachstellen 

und den Gemeindebehörden. Die Kommission Naturgefahren prüft die 

Gefahrenkarte. Haben sich die Verhältnisse durch Naturereignisse oder 

bauliche Massnahmen wesentlich geändert, wird die Gefahrenkarte 

überprüft und entsprechend angepasst. 

 Die Gefahrenkarte Andermatt ist bereits in der rechtskräftigen 

Nutzungsplanung als Gefahrenzone abgebildet.  

Aktualisierung  

Gefahrenkarte 

Durch die Hochwasserschutzmassnahmen und die Neuberechnungen der 

Lawinenprozesse ist die Gefahrenkarte in wesentlichen Bereichen 

angepasst worden (Juni 2016). 

  



Andermatt, Teilrevision Nutzungsplanung 2016+, Erläuterungsbericht 15 

 

 

X:\RP\302 Andermatt\29 Teilrevision NP 2016+\13 aktuelles Exemplar, Verfahren\3_ Mitwirkung_Öffentliche Auflage\Bericht 

47 RPV\Erläuterungsbericht 2016+.docx 

 Gefahrenzonen 

Umsetzung: 

Gefahrenzonen 

Im Nutzungsplan dargestellt, werden die Gefahrenzonen als überlagerte 

Zone. Das aus der Gefahrenkarte gelb (geringe Gefährdung) bezeichnete 

Gefahrengebiet wird als Informationsinhalt im Nutzungsplan dargestellt, 

aber ohne raumplanerische Konsequenzen.  

Die Gefahrenzonenabgrenzungen basieren auf der Gefahrenkarte, 

werden aber teilweise bereinigt, indem nach Möglichkeit Fassadengrenzen 

und Parzellengrenzen für Abgrenzungen verwendet werden. 

Überarbeitete Gefah-

renkarte Andermatt  

Die überarbeitete Gefahrenkarte Andermatt wurde im September 2016 

dem Gemeinderat vorgestellt. Die Änderungen bei der Gefahrenkarte, 

sollen wiederum in den Nutzungsplan übernommen werden. 

Bei der Lawinenkarte werden keine grösseren Anpassungen vollzogen. 

Durch die Realisierung des Gschiebesammlers und die baulichen 

Massnahmen am Hochwasserschutz, erfährt hingegen die 

Überflutungskarte wesentliche Anpassungen, welche aber zugunsten des 

Dorfes ausfallen.  

 Der Gemeinderat hat im November 2016 von der neuen Situation Kenntnis 

genommen, welche markante Verbesserungen, speziell im Dorfkern 

darstellt. Die Gefahrenkarte wurde durch den Gemeinderat genehmigt 

und dem Raumplanungsbüro Remund und Kuster zur Weiterverarbeitung 

zugestellt. Die Änderungen gegenüber den rechtskräftigen 

Gefahrenzonenabgrenzungen sind in einen seperaten Erläuterungsplan 

dargestellt. 

 Abgrenzungen infolge Einspracheentscheide 

 Im rechtskräftigen Nutzungsplan Siedlung wurden bei der damaligen 

Festsetzung der Gefahrenzonen Änderungen infolge Einspracheentscheide 

vorgenommen. An diesen Abgrenzungen werden in Absprache mit dem 

Amt für Wald und Naturgefahren weiterhin festgehalten. In den folgenden 

Planausschnitten sind die betroffenen Abgrenzungen dargestellt. 
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 Stand: öffentliche Auflage der 

Gesamtrevision 2011 

Änderung infolge Einspracheentscheid 

Hotel Restaurant 

3 Könige & Post 

  

   

 Stand: öffentliche Auflage der 

Gesamtrevision 2011 

Änderung infolge Einspracheentscheid 

Parzelle Nr. 544 

  



Andermatt, Teilrevision Nutzungsplanung 2016+, Erläuterungsbericht 17 

 

 

X:\RP\302 Andermatt\29 Teilrevision NP 2016+\13 aktuelles Exemplar, Verfahren\3_ Mitwirkung_Öffentliche Auflage\Bericht 

47 RPV\Erläuterungsbericht 2016+.docx 

3.6 Statische Waldgrenze 

Auszug Erläuterungs- 

bericht Richtplantext 

Wie im gesamten schweizerischen Alpenraum hat auch im Kanton Uri die 

Waldfläche in den letzen Jahrzehnten zugenommen. Dabei zeigt sich, dass 

der Wald vor allem in höheren Lagen ab 700 m.ü.M zugenommen hat. Der 

Waldeinwuchs auf landwirtschaftlichen Nutzflächen und 

Sömmerungsgebieten bedeutet einen Verlust an land- oder 

alpwirtschaftlicher Produktionsfläche und eine Verminderung der 

flächenbezogenen Beiträgen für den Bewirtschafter. Waldeinwuchs führt, 

je nach Standort, auch zu einem Verlust an Biodiversität oder 

Landschaftsqualität.  

Der Waldentwicklungsplan (WEP) Uri vom 5. September 2006 ist als 

Sachplan Wald das forstliche Planungsinstrument auf kantonaler Ebene. Er 

dient der Sicherstellung der öffentlichen Interessen am Wald und ist ein 

Führungsinstrument des kantonalen Forstdienstes. Planungseinheit ist das 

gesamte Waldareal des Kantons. Der WEP als Planungsinstrument ist 

behördenverbindlich. 

Um die weitere Ausdehnung der Waldfläche einzudämmen gibt es 

verschiedene Instrumente, insbesondere Beiträge der Land- und 

Forstwirtschaft zur Offenhaltung der land- und alpwirtschaftlich genutzten 

Fläche bzw. zur Pflege der Waldränder und der gemischt genutzten 

Weidwälder. Mit der Einführung statischer Waldgrenzen kann eine definitive 

Trennlinie zwischen Wald und landwirtschaftlicher Nutzfläche geschaffen 

werden. Dadurch entsteht für den Eigentümer gleichzeitig eine bessere 

Rechtssicherheit. 

Waldgesetz Gemäss Artikel 10 Abstatz 2 des eidgenössichen Waldgesetzes (WaG) ist 

entlang von Bauzonen und in Gebieten ausserhalb der Bauzonen, in 

denen der Kanton eine Zunahme des Waldes verhindern will, eine 

Waldfeststellung anzuordnen. 

Kantonaler Richtplan 

(Stand 31.08.2016) 

Im Richtplantext Beschluss 6.3-2 soll entlang von landwirtschaftlichen 

Nutzflächen (Hügelzone bis Bergzone 4), die an Wald grenzen, die 

Waldzunahme verhindert werden. Dazu legt der Kanton (Amt für Forst und 

Jagd) statische Waldgrenzen fest. Diese Festlegung erfolgt koordiniert mit 

der Revision der Nutzungspläne.  

Änderungen infolge 

statischer  

Waldgrenzen 

In der Gemeinde Andermatt müssen entlang der Bauzonen keine 

statistischen Waldgrenzen ausgeschieden werden. Die statischen 

Waldgrenzen entlang der landwirtschaftlichen Nutzflächen (Hügelzone bis 

Bergzone 4) wurden durch das Amt für Forst und Jagd auf der Grundlage 

der Bodenbedeckung der amtlichen Vermessung festgelegt. Die 

ersichtlichen Abweichungen der Waldfläche im Vergleich zum geltenden 

Nutzungsplan resultieren aus den Anpassungen der Bodenbedeckung im 

Zuge der periodischen Nachführung der amtlichen Vermessung. Dadurch 

sind auch überlagernde Nutzungsplaninhalte wie die Gewässerraumzonen, 

lokale Naturschutzzonen oder die Zone für Wintersport auf die 
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Bodenbedeckung der amtlichen Vermessung anzupassen.  

 Beispielhafte Ausschnitte vom rechtskräftigen Nutzungsplan mit den 

überlagerten statischen Waldgrenzen und deren erforderlichen 

Anpassungen: 

 

 

 

 

Statische Waldgrenze 

 

 

 

 

 

Statische Waldgrenze 

Statische Waldgrenze 

(Anpassung Natur-

schutzgebiet) 

Kein Wald (Zuweisung 

Zone für Wintersport) 
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3.7 Berichtigungen Darstellung Nutzungsplan Siedlung 

Zwei Berichtigungen Im Nutzungsplan Siedlung sind zwei Berichtigungen zur Darstellung an-

zubringen.  

Gesamtrevision 2011 Die letzte Gesamtrevision wurde mit RRB 2011-749 R-362-30 vom 

Regierungsrat am 6. Dezember 2011 genehmigt. Darin wurden mehrere 

Änderungen in den Nutzungsplänen genehmigt, unter anderem auch 

folgende Umzonungen: 

a) Gebiet Bodenstrasse (Änderung 5b)  

Umzonung von der Gewerbezone in die Wohn- und Gewerbezone 

WG3 

b) Oberalpstrasse/Wiler (Änderung Nr. 18)  

Aufhebung QGP-Pflicht und Umzonung Wohnzone W2A in die 

Wohnzone W2B 

  

Ausschnitte Änderungsplan (2011) Ausschnitte genehmigter Nutzungsplan (2011) 
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Berichtigung zur  

Teilrevision 2015 

Im Jahr 2015 wurde eine Teilrevision der Nutzungsplanung zur 

Anpassungen des neuen Planungs- und Baugesetzes durchgeführt. 

Insbesondere wurden die Zonen an das Geodatenmodell angepasst 

und die Verkehrsflächen ausgeschieden. Die Teilrevision wurde vom 

Regierungsrat mit RRB 2015-274 R-362-30 am 28. April 2015 genehmigt. 

Darin wurden die beiden erwähnten Änderungen Nr. 5b und 18 aus der 

Gesamtrevision 2011 falsch dargestellt. Die Änderung Nr. 5b wurde als 

reine Wohnzone W3 (ohne WG-Schraffur) und die Änderung Nr. 18 

wurde als Wohnzone W2A abgebildet, obwohl in der Teilrevision 2015 

weder eine Änderung ausgewiesen noch vorgesehen war. Deshalb 

werden die beiden Darstellungsfehler als Berichtigung in der 

vorliegenden Teilrevision 2016+ gemäss genehmigter Gesamtrevision 

(2011) angepasst. 
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Anhang 

 A) Arbeitspapier Bauen ausserhalb Bauzonen, Gastronomie in Intensi-

verholungsgebieten (in Andermatt), Amt für Raumentwicklung 

Kanton Uri, 24. Mai 2016 

B) Änderung infolge kantonaler Vorprüfung 

C) Kantonaler Vorprüfungsbericht vom 11. Juli 2017 und deren Be-

handlung 
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Anhang A - Arbeitspapier Bauen ausserhalb Bauzonen 
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Anhang B – Änderungen infolge kantonaler Vorprüfung 

 Die nachfolgenden drei vorgesehenen Einzonungen sind aufgrund der 

kantonalen Vorprüfung aus rechtlichen Gründen nicht genehmigungsfähig 

(vgl. Anhang C).  

 
Gestützt auf diese Genehmigungsvorbehalte verzichtet der Gemeinderat 

im weiteren Verfahren auf die vorgesehenen Einzonungen. 

 

 

 

Änderung Nr. 1 

 

Gadäbar (Stand Eingabe kant. Vorprüfung) 

Alt: Landwirtschaftszone 

Neu: Zone für Sport- und Freizeitanlagen (SF) 

Fläche: 627 m² 

 Die Gadäbar wird seit längerer Zeit als Restaurant genutzt. In Zukunft soll 

das vorhandene Angebot mit Übernachtungsmöglichkeiten ergänzt wer-

den. Dafür wird eine Einzonung von der Landwirtschaftszone in die Zone für 

Sport und Freizeitanlagen beantragt. 

 

Ausschnitt Änderungsplan (Stand Vorprüfung) Ausschnitt Entwurf Nutzungsplan (Stand Vorprüfung) 

  

  

damalige 

Behandlung 

Die Gadäbar ist im Berganlagen-Masterplan2 sowie im kantonalen Arbeits-

papier3 als bestehendes Bergrestaurant bezeichnet. Im Grundbuch wird 

das Gebäude als Stall mit Hütte und Gastwirtschaft-/ Beherbergungsbe-

trieb aufgeführt. Der Stall wird seit längerer Zeit als Gastwirtschaftsbetrieb 

genutzt. Zukünftig soll auch ein Angebot für Übernachtungen sichergestellt 

werden. Eine Einzonung wird als zweckmässig erachtet. 

 

  

                                                      
2 Berganlagen-Masterplan Gemsstock-Hospental, ecosign, 21.06.2011 
3 Kantonales Arbeitspapier (siehe Anhang) 
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Änderung Nr. 2 

 

Himalayabar (Stand Eingabe kant. Vorprüfung) 

Alt: Landwirtschaftszone 

Neu: Zone für Sport- und Freizeitanlagen (SF) 

Fläche: 2'262 m² 

 Es ist beabsichtigt, die Himalayabar am jetzigen Standort aufzuheben und 

durch einen ganzjährigen Betrieb an einem neuen Standort (Parz. Nr. 869) 

zu ersetzen. Dafür wird eine Einzonung von der Landwirtschaftszone in die 

Zone für Sport- und Freizeitanlagen beantragt. 

 

Ausschnitt Änderungsplan (Stand Vorprüfung) Ausschnitt Entwurf Nutzungsplan (Stand Vorprüfung) 

  

  

damalige 

Behandlung 

Im kantonalen Arbeitspapier4 wird die Himalayabar als bestehendes 

Bergrestaurant bezeichnet. Am heutigen Standort hat es beengte 

Platzverhältnisse. Neben dem Barbetrieb und der Bestuhlung führt direkt 

eine schmale Skipiste (im Kurvenbereich) vorbei. Diese wird neben Ski-

/Snowboardfahrern auch von Schlittlern und Spaziergänger benutzt. Die 

beengte Situation soll durch die Verschiebung auf die Parzelle Nr. 869 

verbessert werden. Die Parzelle Nr. 869 liegt einerseits im übersichtlichen 

Abschnitt der Oberalpstrasse und andererseits direkt an der Skipiste. Für 

den Ganzjahresbetrieb ist eine Bauzone erforderlich. Mit einer Einzonung in 

eine Zone für Sport- und Freizeitanlagen werden die planerischen 

Voraussetzungen geschaffen. Die Ver- und Entsorgung ist noch 

sicherzustellen. 

 

  

                                                      
4 Kantonales Arbeitspapier (siehe Anhang) 
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Änderung Nr. 3 

 

Holzhütten (Stand Eingabe kant. Vorprüfung) 

Alt: Landwirtschaftszone 

Neu: Zone für Sport- und Freizeitanlagen 

Fläche: 10’954 m² (Effektiver Bedarf ausstehend) 

 Auf den Liegenschaften Parz. Nr. 843 und 857 wird ein touristisches 

Angebot mit 10 Holzhütten beabsichtigt. Das Vorhaben umfasst ca. 10 

Holzhütten à je 10 Personen und ein Lunchhäuschen. Dafür sind die 

planerischen Grundlagen zu schaffen. 

Ausschnitt Änderungsplan (Stand Vorprüfung) Ausschnitt Entwurf Nutzungsplan (Stand Vorprüfung) 

  

damalige 

Begründung 

Das Vorhaben ist auf eine Bauzone angewiesen. Aufgrund der 

erwünschten Nutzung eignet sich dafür die Zone für Sport- und 

Freizeitanlagen. Der Standort ist auf die geplanten Skipisten und auf das 

regionale/nationale Naturschutzgebiet (NSG10) im Gebiet Obdergadmen 

abzustimmen. Aus touristischer sicht befindet sich der Standort an 

optimaler Lage. Er überzeugt aufgrund der direkten Anbindung zur Skipiste 

und der plattformartigen Topografie. Auf dieser Ebene geniessen die 

Nutzer die Aussicht über Andermatt und des gesamten Urserentals. Die 

eingetragene Fläche liegt ausserhalb des Naturschutzgebietes und 

berücksichtigt die bestehende Erschliessung ab der Oberalpstrasse. Für die 

effektive Zonenabgrenzung sind weitergehende Informationen zum 

Standort und zum Flächenbedarf notwendig. Die Wasser- und 

Stromversorgung ist ganz in der Nähe vorhanden. 

 

  



Andermatt, Teilrevision Nutzungsplanung 2016+, Erläuterungsbericht 32 

 

 

X:\RP\302 Andermatt\29 Teilrevision NP 2016+\13 aktuelles Exemplar, Verfahren\3_ Mitwirkung_Öffentliche Auflage\Bericht 

47 RPV\Erläuterungsbericht 2016+.docx 

Anhang C – Kantonaler Vorprüfungsbericht und Behandlung 

 


